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Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters 
vom 06. Oktober 2020 zum Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 256 - Schaeferstraße 

/ Am Stadtgarten -, Stadtbezirk Herne-Mitte  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 01.09.2020 folgenden Beschluss / 
folgende Beschlüsse gefasst:   

1.  „Der Rat der Stadt beschließt den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen. 

2.  Der Rat der Stadt beschließt den Bebauungsplan (BP) Nr. 256 - Schaeferstraße / Am 
Stadtgarten - in der Fassung vom 13.07.2020 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) als Satzung. 

3.  Der Rat der Stadt stimmt der Begründung vom 10.07.2020 zu.“ 

Der ca. 1,65 ha große räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 256 - 
Schaeferstraße / Am Stadtgarten - befindet sich im Stadtbezirk Herne-Mitte und umfasst die 
Sportplatzfläche an der Schaeferstraße. Im Norden grenzen die Schaeferstraße, im Osten 
der Stadtgarten sowie im Süden und im Westen die Straße Am Stadtgarten an das 
Plangebiet an. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 121 und 17 (tlw.), Flur 16 in der Gemarkung 
Herne. Im Vergleich zum Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes hat sich der 
räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans geringfügig vergrößert. Das Plangebiet 
wurde um eine Teilfläche des Flurstücks 17 erweitert.  
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Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 256 - Schaeferstraße / Am 
Stadtgarten - wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt die oben genannte Satzung in Kraft. 

Allgemeine Ziele und Zwecke: 
Die Stadt Herne beabsichtigt, die nicht mehr genutzte Sportplatzfläche an der 
Schaeferstraße einer wohnbaulichen Folgenutzung zuzuführen. Für das Plangebiet ist die 
Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Wohnquartiers mit frei stehenden 
Einfamilienhäusern, die über großzügige Grundstücke verfügen, vorgesehen. Der Standort 
ist für eine wohnbauliche Folgenutzung gut geeignet, da eine hohe Nachfrage nach 
Wohnraum besteht, das Gebiet innerorts gut erschlossen ist und die wesentlichen 
Versorgungseinrichtungen in erreichbaren Entfernungen vorhanden sind. 

Dieser Bebauungsplan (einschließlich textlicher Festsetzungen) wird mit seiner Begründung 
der zusammenfassenden Erklärung zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Umwelt und 
Stadtplanung der Stadt Herne, Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, 
A.121 und A.123 – A.128), Langekampstr. 36, 44652 Herne, bereitgehalten. Auskünfte über 
den Inhalt des Planes können während der allgemeinen Servicezeiten (Montag bis 
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) erteilt werden. 

Die Satzung einschließlich der zum Beschluss gehörenden Anlagen können außerdem im 
Internetauftritt der Stadt Herne (http://www.bauleitplanung.herne.de) sowie über das UVP-
Onlineportal der Bundesländer (http://www.uvp-verbund.de) eingesehen werden. 

Hinweis:  
Es wird gemäß der §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und gemäß § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auf Folgendes hingewiesen: 

1) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte eine Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

2) Unbeachtlich werden: 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind. 
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3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herne vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Herne, den 06. Oktober 2020  Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Kacper Jan Glownia  

Letzte bekannte Anschrift: Lingener Str. 140, 48513 Nordhorn.  

An Herrn Kacper Jan Glownia ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.000064 vom 29.09.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 06.10.2020  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für die Immobilien 

Holding GmbH NRW 

Für die Immobilien Holding GmbH NRW, letzte bekannte Anschrift: Zum Lith 73 in 47055 
Duisburg, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Recht und 
Bauordnung, unter der Anschrift Langekampstr. 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-
04, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung und Gebührenbescheid vom 05.10.2020  
 Aktenzeichen 23/2-OV20200103  

Das Anschreiben kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 
94) - in der zurzeit geltenden Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.  

Herne, 05.10.2020  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für die Immobilien 

Holding GmbH NRW  

Für die Immobilien Holding GmbH NRW, letzte bekannte Anschrift: Zum Lith 73 in 47055 
Duisburg, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Recht und 
Bauordnung, unter der Anschrift Langekampstr. 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-
04, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Zwangsmittelbescheid vom 05.10.2020  
 Aktenzeichen 23/2-OV20190081  

Das Anschreiben kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 
94) - in der zurzeit geltenden Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.  

Herne, 05.10.2020  



 
 

6 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Yossef Issa 

Letzte bekannte Anschrift: Bahnhofstr. 121, 44623 Herne  

An Herrn Yossef Issa ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005252 vom 06.10.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 07.10.2020  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Yossef Issa 

Letzte bekannte Anschrift: Bahnhofstr. 121, 44623 Herne  

An Herrn Yossef Issa ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005253 vom 07.10.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 07.10.2020  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Yossef Issa 

Letzte bekannte Anschrift: Bahnhofstr. 121, 44623 Herne  

An Herrn Yossef Issa ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005254 vom 07.10.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 07.10.2020  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Yossef Issa 

Letzte bekannte Anschrift: Bahnhofstr. 121, 44623 Herne  

An Herrn Yossef Issa ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005255 vom 07.10.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 07.10.2020 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Waldemar Jan Kubicki 

Letzte bekannte Anschrift: Polen  

An Herrn Waldemar Jan Kubicki ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-06.005256 vom 07.10.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 07.10.2020  

Öffentliche Zahlungserinnerung 

Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung 
der im Monat Oktober 2020 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  

Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich werden, 
entstehen weitere Kosten. 

Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen entnehmen 
Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid. 

Herne, 9.10.2020  Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde 
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